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Einwendung gegen den Strassen- und Werkleitungsausbau Altstetten West
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Planauflage vom 24. April 2026 hat die Stadt Zürich das Projekt "Strassen- und Werkleitungsausbau Altstetten West, öffentliche Planauflage gemäss § 13 des Strassengesetzes" publiziert. Einwendungen gegen dieses Projekt können während der Auflagefrist vom 24. April 2026 bis 26. Mai 2026 eingereicht werden. Die vorliegende Einwendung erfolgt daher innert Frist. 
Mit dem eingangs genannten Projekt beabsichtigt die Stadt Zürich insbesondere, 224 blaue (von heute 361) und 16 weisse (von heute 27) Parkplätze abzubauen bzw. ersatzlos aufzuheben. Die vorliegende Einwendung richtet sich gegen diesen massiven und unverhältnismässigen Parkplatzabbau. 
Der vorgesehene Abbau von 224 blauen Parkplätzen von heute 361 sowie 16 weissen Parkplätzen von heute 27 ist in diesem Umfang sachlich nicht begründet, nicht verhältnismässig und in seinen Auswirkungen für das Quartier unzumutbar. Das Vorhaben führt faktisch zu einer massiven Verknappung des ohnehin knappen Parkraums in Altstetten West und trifft nicht nur einzelne Verkehrsteilnehmende, sondern breite Kreise der Quartierbevölkerung sowie das ansässige Gewerbe.
Unverhältnismässigkeit des Parkplatzabbaus:
Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Die Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme geeignet, erforderlich und für die Betroffenen zumutbar ist. Zudem muss ein vernünftiges Verhältnis zwischen Ziel und Eingriff bestehen.
Diese Anforderungen sind vorliegend nicht erfüllt. Zwar können die Gestaltungs- und Sicherheitsziele grundsätzlich ein öffentliches Interesse darstellen, doch rechtfertigt dies nicht automatisch einen derart weitreichenden Abbau von mehr als zwei Dritteln der bestehenden blauen Parkplätze und fast zwei Dritteln der weissen Parkplätze im betroffenen Gebiet. Es ist nicht ersichtlich, weshalb mildere Mittel nicht ausreichen würden, bspw. eine deutlich reduzierte Anpassung, eine etappenweise Umsetzung, eine differenziertere Neuordnung einzelner Strassenabschnitte oder Ersatzlösungen für wegfallende Parkplätze.
Gemäss dem erläuternden Bericht sollen alle Mobilitätsformen ausgewogen berücksichtigt werden. Faktisch werden mit dem Projekt jedoch hauptsächlich die Interessen des Fussverkehrs und im weiteren Sinne des Veloverkehrs berücksichtigt. Die Interessen der auf öffentliche Parkplätze angewiesenen Personen werden bei diesem Projekt hingegen kaum berücksichtigt.
Gerade bei einem so einschneidenden Eingriff ist eine sorgfältige Interessenabwägung notwendig. Diese fällt hier zu Lasten der direkt betroffenen Bevölkerung und des lokalen Gewerbes aus. Der Eingriff ist in seiner aktuellen Form unverhältnismässig, weil der Nutzen für das Projektziel in keinem vernünftigen Verhältnis zum massiven Verlust an Parkraum steht.
Negative Folgen für Anwohnende:
Für private Anwohnende bedeutet der Verlust von insgesamt 240 öffentlichen Parkplätzen eine erhebliche Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität. Viele Haushalte sind auch in einer gut erschlossenen Stadt wie Zürich weiterhin auf ein Auto angewiesen, etwa für Arbeitswege ausserhalb des Quartiers, für familiäre Verpflichtungen, für Transporte schwerer Einkäufe oder für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Der geplante Abbau wird den bestehenden Parkdruck nicht lösen, sondern verlagern. Es ist absehbar, dass der Suchverkehr zunimmt, die umliegenden Quartiere zusätzlich belastet werden und Anwohnende vermehrt Zeit und Geld für die Parkplatzsuche aufbringen müssen. Dies trifft insbesondere jene Personen hart, die keine private Garage, keinen Einstellhallenplatz oder keine praktikable ÖV-Alternative haben.
Hinzu kommt, dass öffentliche Strassenparkplätze nicht bloss Komfort darstellen, sondern für zahlreiche Haushalte eine notwendige Infrastruktur sind. Ein derartiger Abbau ohne ausreichenden Ersatz verletzt die berechtigten Interessen der Bevölkerung an einer zumutbaren Erreichbarkeit des Wohnorts und an einer realistischen Alltagsmobilität.
Dass das nachbarschaftliche Begegnen in den Quartieren mittels attraktiven, gut gestalteten Quartierstrassen, mehr Grünflächen und Bäume sowie dem Freilegen eines Bachs verbessert werden soll, mag zwar im Grundgedanken lobenswert sein. Dabei wird jedoch ausser Acht gelassen, dass eine Vielzahl von Personen, welche davon profitieren sollen, gleichzeitig auch auf Parkplätze angewiesen sind – für sich selbst, für Besuchende oder für Handwerker. Obwohl alle Mobilitätsformen ausgewogen berücksichtigt werden sollen, wird dem motorisierten Verkehr, welcher auf Parkplätze angewiesen ist, bei dem Projekt keine Rechnung getragen.
Negative Folgen für das Gewerbe:
Besonders schwer wiegen die Folgen auch für das Gewerbe. Im betroffenen Gebiet sind zahlreiche Betriebe auf kurzfristige Erreichbarkeit durch Kundschaft, Lieferdienste, Handwerker und Servicepartner angewiesen. Wenn im Quartier praktisch keine Parkmöglichkeiten mehr vorhanden sind, verschlechtert sich die Zugänglichkeit massiv und damit die Standortattraktivität für kleine und mittlere Betriebe.
Insbesondere Detailhandel, Dienstleistungsbetriebe, medizinische Praxen, Handwerksunternehmen und Betriebe mit Warenumschlag sind auf nahe Parkplätze angewiesen. Wenn Kundinnen und Kunden kein Fahrzeug mehr abstellen können, weichen sie auf andere Standorte aus. Auch Lieferungen, Montageeinsätze und Servicearbeiten werden erschwert oder verteuert. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen für das lokale Gewerbe und kann zu Umsatzeinbussen, Mehraufwand und Standortverlagerungen führen.
Dass 11 neue Güterumschlagsfelder geplant sind, ändert nichts an diesem Umstand, da in der Gesamtstatistik 240 blaue bzw. weisse Parkplätze abgebaut werden sollen. Das Gewerbe nutzt in der Stadt Zürich bekanntlich insbesondere die öffentlichen Parkplätze, insbesondere für Aufträge, die nicht bloss Güterumschlag darstellen.
Die Stadt Zürich darf die wirtschaftlichen Interessen des Gewerbes nicht einseitig übergehen. Auch diese Interessen sind im Rahmen der öffentlichen Interessenabwägung zu berücksichtigen. Ein Projekt, das einem ganzen Quartier die Erreichbarkeit für Gewerbe und Kundschaft faktisch entzieht, ist mit einer ausgewogenen Quartierentwicklung nicht vereinbar und widerspricht damit insgesamt auch dem Ziel, das Quartier attraktiver zu machen. Denn insbesondere sind auch die Anwohnenden auf Dienstleistungen des Gewerbes angewiesen.
Rechtliche Bedenken:
Das Projekt ist auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten kritisch zu beurteilen. Staatliche Eingriffe müssen nach Art. 36 BV auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Zudem schützt Art. 26 BV die Eigentumsgarantie. Zwar besteht kein Anspruch auf einen bestimmten öffentlichen Parkplatz, doch dürfen faktische Einschränkungen nicht ohne genügende Rechtfertigung und ohne sorgfältige Abwägung erfolgen.
Auch das Vorprojekt, welches im Rahmen des vorliegenden Mitwirkungsverfahren publiziert wurde, muss den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen und die Interessen betroffener Personen ernsthaft einbeziehen. Dies umso mehr, als die Projektziele explizit festgehalten, dass alle Mobilitätsformen ausgewogen zu berücksichtigen sind. Es sind daher Alternativen zu prüfen und die Auswirkungen auf Anwohnende und Gewerbe sind nachvollziehbar darzustellen.
Eine solche nachvollziehbare Begründung fehlt vorliegend, womit das Projekt ungenügend vorbereitet wurde. Das Projekt darf nicht allein mit abstrakten Zielsetzungen begründet werden, sondern muss konkret darlegen, weshalb der weitreichende Parkplatzabbau notwendig sein soll und weshalb keine milderen, gleich geeigneten Massnahmen zur Verfügung stehen. Mildere Mittel ergeben sich aus dem Erläuternden Bericht allerdings nicht. Vielmehr wird bloss dargelegt, wie das geplante Projekt umgesetzt werden soll. 
Anträge:
Ich beantrage daher, das Projekt in der vorliegenden Form nicht weiterzuverfolgen bzw. grundlegend zu überarbeiten. Insbesondere beantrage ich:
1.  Den geplanten Abbau der 224 blauen und 16 weissen Parkplätze deutlich zu reduzieren;
2.  Alternative Varianten zu prüfen, die die Interessen von Anwohnenden und Gewerbe besser wahren;
3.  Eine nachvollziehbare Verhältnismässigkeitsprüfung vorzulegen;
4.  Ersatz- oder Kompensationsmassnahmen für entfallende Parkplätze vorzusehen;
5.  Die wirtschaftlichen Folgen für das Quartiergewerbe ausdrücklich zu berücksichtigen.
Sollte am Projektziel grundsätzlich festgehalten werden, ist zumindest eine wesentlich abgestuftere und quartierverträglichere Lösung zu erarbeiten. Der heutige Vorschlag geht weit über das hinaus, was zur Erreichung allfälliger Projektziele notwendig und zumutbar wäre.
Abschliessend bitte ich Sie, diese Einwendung im weiteren Verfahren vollumfänglich zu berücksichtigen.
Besten Dank.
Freundliche Grüsse
_______________________

_______________________	





